
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen für das Sondervermögen 

4Q-SMART POWER (ISINs DE000A0RHHC8, DE000A1H44P9)

Die Besonderen Vertragsbedingungen des oben genannten Investmentfonds wurden wie folgt geän-
dert:

- Die in § 2 Abs. 4 aufgeführten Anlagegrenzen für Geldmarktinstrumente und Bankguthaben 
werden nunmehr in zwei getrennten Absätzen aufgeführt. Zu diesem Zweck wurde ein neuer 
Absatz 5 in § 2 eingefügt mit der Folge, dass sich die Nummerierung der nachfolgenden Ab-
sätze geändert hat. 

- Darüber hinaus wurden in der Präambel sowie in § 2 und § 8 redaktionelle Änderungen vor-
genommen.

- Aufgrund der neu eingeführten Genehmigungspflicht der Kostenregelungen und des neuen 
mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) abgestimmten Musters für 
die Kostenregelungen wurde zudem der Kostenparagraph (§ 6) insgesamt angepasst.

Die Änderungen der Vertragsbedingungen wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht genehmigt und treten mit Wirkung zum 30. Juni 2013 in Kraft. Die geänderten Abschnitte der 
Besonderen Vertragsbedingungen haben wir für Sie auf den folgenden Seiten abgedruckt.

Hamburg, den 29. Januar 2013

Die Geschäftsleitung

„Besondere Vertragsbedingungen
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment-GmbH, Hamburg, (nachstehend “Gesellschaft” genannt) für das von der Gesellschaft ver-
waltete richtlinienkonforme Sondervermögen 4Q-SMART POWER, die nur in Verbindung mit den für 

das jeweilige Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten “Allgemeinen Vertragsbedingungen” 
gelten.

[…]

§ 2 Anlagegrenzen

1. Die Gesellschaft muss mindestens 51% und darf bis zu 100 % des Wertes des Sondervermögens 
in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere gemäß § 1 Nr. 1 und nach Maßgabe des § 5 der „All-
gemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die 
Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

2. Bei den im Sondervermögen befindlichen Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 1 muss es sich überwie-
gend um Wertpapiere von Emittenten handeln, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem 
Geschäftsbericht überwiegend aus dem nachstehenden Bereich erzielen: aus dem Bereich der 
Energietechnologie inklusive der Bereiche Stromnetzwerke (Smart Grid), Energieeffizienz und 
Power Management und deren Zulieferer.

3. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Anderen Wertpapieren 
gemäß § 1 Nr. 2 und nach Maßgabe des § 5 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. 
Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 und 2 InvG 
anzurechnen.



4. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten
gemäß § 1 Nr. 3 und nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen. 
Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 60 Abs. 1 
und 2 InvG anzurechnen. 

5. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben gemäß § 1 
Nr. 4 und nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anlegen.

6. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder aus-
ländischen Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 5 und nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ anlegen, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung überwie-
gend in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren gemäß § 1 Nr. 1 und 7 anlegen. Die in Pension 
genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzu-
rechnen.

7. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder aus-
ländischen Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 5 und nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ anlegen, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung überwie-
gend in Anderen Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 2 und 7 anlegen. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen.

8. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder aus-
ländischen Investmentvermögen gemäß § 1 Nr. 5 und nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen“ anlegen, die nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung überwie-
gend in Geldmarktinstrumenten gemäß § 1 Nr. 3 und 7 anlegen. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen.

9. Die Gesellschaft darf in Ausübung der vorstehenden Absätze 6 bis 8 insgesamt maximal bis zu 
10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermö-
gen gemäß § 1 Nr. 5 und nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ anle-
gen.

[…]

§ 6 Kosten

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind:

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens für jede Anteilklasse eine 
jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,60 % des Wertes des Sondervermögens 
der jeweiligen Anteilklasse, bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten In-
ventarwerte des betreffenden Jahres. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüs-
se zu erheben. Die Gesellschaft gibt im Verkaufsprospekt, im Halbjahres- und Jahresbericht 
die erhobene Verwaltungsvergütung an. 

b) Die Gesellschaft kann in den Fällen, in denen für das Sondervermögen gerichtlich oder au-
ßergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung von bis zu 5 % der für 
das Sondervermögen - nach Abzug und Ausgleich der aus diesem Verfahren für das Sonder-
vermögen entstandenen Kosten - vereinnahmten Beträge berechnen.

c) Erfolgsabhängige Vergütung

aa) Definition der erfolgsabhängigen Vergütung

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens je ausgegebenen Anteil fer-
ner eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 12,5 % (Höchstbetrag) des Betrages 
erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am An-
fang der Abrechnungsperiode um 8 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), je-
doch insgesamt höchstens bis zu 15 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der 
Abrechnungsperiode.



bb) Definition der Abrechnungsperiode

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.10. und endet am 30.09. eines Kalenderjahres.

cc) Performanceberechnung

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich des Anteilwertes am Ende der Ab-
rechnungsperiode mit dem Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode in Prozent ermittelt. 
Der Anteilwert wird grundsätzlich gemäß § 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 InvG berechnet, d.h. ab-
züglich aller Kosten, allerdings mit Ausnahme von zu Lasten des Sondervermögens erfolgten 
Ausschüttungen und geleisteten Steuerzahlungen. 

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängi-
ge Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt bzw. bei Unter-
schreiten der vereinbarten Wertsteigerung oder der „High water mark“ wieder aufgelöst. Die 
am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung 
kann entnommen werden. 

dd) Aufholung/“High water mark“-Regelungen

Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende 
der Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes des Sondervermögens, der am 
Ende der fünf vorhergehenden Abrechnungsperioden erzielt wurde, übersteigt. Für das Ende 
der ersten Abrechungsperiode nach Auflegung des Sondervermögens findet Satz 1 keine An-
wendung; für das Ende der zweiten, dritten, vierten und fünften Abrechnungsperiode nach 
Auflegung findet Satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass der Anteilwert den Höchststand 
des Anteilwertes am Ende der ein, zwei, drei bzw. vier vorhergehenden Abrechnungsperioden 
übersteigen muss.

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind:

a) Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermögen für die Marktrisiko- und Liquiditätsmessung 
gemäß DerivateV durch Dritte eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,1 % des Durch-
schnittswertes des Sondervermögens der jeweiligen Anteilklasse, bezogen auf den Durch-
schnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Monats.

b) Die Gesellschaft zahlt aus dem Sondervermögen für die Bewertung von Vermögensgegens-
tänden durch Dritte eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,1 % des Durchschnittswertes 
des Sondervermögens der jeweiligen Anteilklasse, bezogen auf den Durchschnitt der börsen-
täglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Monats.

3. Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1.a), 2.a) und 
b) als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,8 % des Durchschnittswertes des 
Sondervermögens bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des 
betreffenden Monats betragen.

4. Die Depotbank erhält eine jährliche Vergütung von 0,05 % des Wertes des Sondervermögens, 
bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jah-
res zum Ende des Geschäftsjahres. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu 
erheben.

5. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Son-
dervermögens:

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die 
Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche An-
legerinformationen);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberich-
tes;



d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermitt-
lung;

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermö-
gens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu 
Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben 
werden;

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen;

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des Sondervermögens durch Dritte;

m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und Dritte zu zahlenden Ver-
gütungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschließlich 
der im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern.

6. Transaktionskosten

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Sondervermögen die in 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen-
den Kosten belastet.

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschlä-
ge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG berechnet worden sind. 
Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den 
Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem 
Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer 
Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen In-
vestment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

[…]

§ 8 Thesaurierung

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Dividen-
den, Zinsen und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs –
sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Sondervermögen anteilig wie-
der an.

[…]“


